
Garantiebedingungen 

Garantiebedingungen Küchenprofi Hersteller-Garantie 

 

1. Allgemeines 

Firma Küchenprofi GmbH übernimmt gegenüber Verbrauchern bei bestimmten Produkten 

zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem 

Verkäufer zusteht, eine Herstellergarantie. Diese gilt unbeschadet zwingend 

er gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz. Die 

Herstellergarantie – die die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers weder ersetzt noch 

einschränkt – gilt zusätzlich zu den dem Verbraucher gegenüber dem Verkäufer 

zustehenden gesetzlichen Sachmängelansprüchen. „Verbraucher“ im Sinne dieser 

Herstellergarantie ist jede natürliche Person, die Eigentümer des Produkts ist und es nicht 

erworben hat, um es weiter zu verkaufen oder es im Rahmen ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit bei Dritten zu verwenden. „Erstkunde“ ist der 

Verbraucher, der als erster das Produkt erworben hat. 

2. Garantieschutz 

Die Herstellergarantie gilt nur für Produkte, bei denen auf der dazugehörenden 

Produktverpackung eine Garantieerklärung durch Firma Küchenprofi aufgedruckt ist. Die 

Herstellergarantie gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler und nur in dem Umfang, wie 

sie auf der Produktverpackung angegeben ist (komplettes Produkt oder nur 

Produktkomponenten). Maßgeblich ist hierbei der Stand von Wissenschaft und Technik zum 

Herstellungszeitpunkt. Das Produkt muss den Fehler, der den Schaden verursacht hat, 

bereits zu diesem Zeitpunkt aufgewiesen haben. Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden 

oder aus Produkthaftung bestehen nur nach Maßgabe der zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften. Die Herstellergarantie gilt nur für die Dauer der auf der dem jeweiligen Produkt 

zugehörigen Verpackung angegebenen Zeit. Die Frist beginnt mit dem Kaufdatum des 

Erstkunden (Verbraucher). Die Garantiefrist verlängert sich nicht aufgrund der Gewährung 

von Leistungen im Rahmen dieser Garantie, insbesondere nicht bei Instandsetzung und 

Austausch. Die Garantiefrist beginnt in diesen Fällen auch nicht neu zu laufen. 

3. Schriftliche Fehleranzeige 



Die Rechte aus dieser Garantie kann der Verbraucher durch eine schriftliche Fehleranzeige 

aus der sich Name, Adresse des Anspruchstellers sowie die Art der Beanstandung 

entnehmen lassen, innerhalb der Garantielaufzeit gegenüber dem Fachhändler, bei dem der 

Erstkunde das Produkt gekauft hat, geltend machen. Voraussetzung ist, dass der 

Verbraucher den Fehler bei dem Fachhändler innerhalb von zwei Monaten anzeigt, nach 

dem er ihn erkannt hat bzw. hätte erkennen müssen. Es obliegt dem Verbraucher durch 

Vorlage des Kaufbelegs des Erstkunden nachzuweisen, dass die Garantie nicht abgelaufen 

ist. 

4. Leistungen im Garantiefall 

Dem Hersteller steht es frei, das Produkt instand zu setzen, einen Austausch vorzunehmen 

oder dem Verbraucher ein Ersatzteil zu schicken. Die Kosten für Material und Arbeitszeit 

werden vom Hersteller übernommen. Entscheidet sich der Hersteller für einen Austausch, 

so ist der Hersteller berechtigt, ein vergleichbares Produkt zur Verfügung zu stellen, wenn  

dieselbe Ware nicht mehr 

hergestellt wird. 

5. Garantieausschlüsse 

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf: 

– Verbrauchsmaterial, wie z. B. Batterien 

– Bedienungsfehler, Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, 

Reinigungsmittel, intensive Sonnenbestrahlung 

– Schäden, die durch das mangelhafte Produkt entstanden sind 

– 2. Wahl-Produkte 

Die Gültigkeit der Garantie endet bei: 

– Nichteinhalten etwaiger technischer Anleitungen, Gebrauchs- und Pflegehinweise 

– Durch den Verkäufer oder Dritte verursachte Produktschäden 

– Schäden, die auf normale Abnutzung oder vorsätzliche und fahrlässige Beschädigung 

zurückzuführen sind 

– Unsachgemäßer Inbetriebnahme 

– Mangelnder oder fehlerhafter Wartung und Pflege 

– Produkten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet wurden oder 

werden 

6. Nichteingreifen der Garantie 



Die Überprüfung des Produkts wird zunächst vom Fachhändler vorgenommen, der sich mit 

dem Hersteller zur Klärung, ob ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, in 

Verbindung setzt. Nach ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung des Käufers und vorheriger 

Zustimmung des Herstellers kann der Fachhändler das Produkt zur Überprüfung an den 

Hersteller einschicken. Sofern sich ein Produktfehler als durch diese Garantie nicht gedeckt 

erweist, sind die bei Versand und Transport des Produkts entstehenden Kosten vom 

Verbraucher selbst zu tragen. Zusätzlich hat der Verbraucher die Kosten, einschließlich 

etwaiger Arbeitskosten, zu tragen, die bei der Untersuchung des Produkts entstehen. 

7. Gesetzliche Rechte 

Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Herstellergarantie die gesetzlichen 

Rechte zu. Diese werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die 

Herstellergarantie lässt ebenfalls die Rechte unberührt, die der Erstkunde gegen den 

Verkäufer hat, bei dem der Erstkunde das Produkt erworben hat. 

8. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ist nicht eingeschränkt. 

Kontaktadresse Händler: 

KochForm GmbH 

Pötzschker Weg 8 

04179 Leipzig 

Telefon: 0341 - 39 29 28 0 

Telefax: 0341 - 39 29 28 99 

E-Mail: info@kochform.de 

Kontaktadresse Garantiegeber: 

Küchenprofi GmbH  

Höhscheider Weg 29 

42699 Solingen 

Telefon: +49 212 6582 0 

Fax: Fax: +49 212 6582 10 / 33 

E-mail: verkauf@kuechenprofi.de 

Internet: www.kuechenprofi.de 
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